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Ankündigung des 23.Landesjugendgewerkschaftstags 

der komba jugend nrw 2024 

Liebe Vertreter*innen der Jugendgruppen, 

liebe Kolleg*innen, 

 

hiermit kündigen wir den 23. Landesjugendgewerkschaftstag der komba jugend nrw an und laden Euch herzlich 

ein: 

  stimmberechtigte Delegierte und 

Gastdelegierte der Jugendgruppen  

 Pullman Hotel Köln, Helenenstraße 14, 

 50667 Köln 

  15.-16. März 2024 

 

 Beginn: voraussichtlich um 10 Uhr 

 Die Veranstaltung ist sonderurlaubsfähig. Nach 

der Anmeldung erhaltet ihr eine 

Mandatsbescheinigung zur Beantragung von 

Sonderurlaub. 

  Anmeldungen bis zum 10. Januar 2024 unter: 

https://tms.aloom.de/delegiertenmeldung-

landesjugendgewerkschaftstag-2024/  

https://tms.aloom.de/delegiertenmeldung-landesjugendgewerkschaftstag-2024/
https://tms.aloom.de/delegiertenmeldung-landesjugendgewerkschaftstag-2024/
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Der Landesjugendgewerkschaftstag ist das höchste Gremium der komba jugend nrw und findet alle drei Jahre 

statt. Die Aufgaben des Landesjugendgewerkschaftstages sind unter anderem: 

- Wahl der Landesjugendleitung 

- Satzungsänderungen 

- Beschlussfassung über vorliegende Anträge und Entschließungen 

- Festlegung grundsätzlicher gewerkschafts- und berufspolitischer Ziele 

 

Am Freitagabend (15.03.24) wird für alle Anwesenden ein Galaabend im Hotel stattfinden. 

 

Wir bitten Euch, folgende Hinweise und Termine zu beachten: 

 

1. Delegiertenmeldungen 

Die Jugendgruppen entsenden gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung je angefangene 40 Mitglieder eine*n 

stimmberechtigte*n Delegierte*n. Maßgebend für die Entsendung ist der Mitgliederstand am 31. Dezember 

2023 (zur komba jugend zählen alle Mitglieder bis zum vollendeten 30. Lebensjahr).  

Da ein starkes Interesse an dieser Veranstaltung erwartet wird, bitten wir um Verständnis, dass die 

Landesjugendleitung folgende Regelung getroffen hat: 

Jede Jugendgruppe kann pro stimmberechtigte*n Delegierte*n jeweils eine*n Gastdelegierte*n melden. 

Besteht darüber hinaus Interesse an einer Teilnahme weiterer Gäste, werden diese auf einer Warteliste 

vermerkt. Besteht in einem Orts-, Kreisverband oder Fachgruppe keine aktive Jugendgruppe, können 

interessierte junge Kolleg*innen durch den Orts-, Kreisverband bzw. die Fachgruppe als Gastdelegierte 

gemeldet werden. Nach Ablauf der Meldefrist werden Gastdelegierte entsprechend der Anzahl der noch freien 

Plätze berücksichtigt. 

Wir werden sicher auf diesem Weg noch viele Gastdelegierte berücksichtigen können, da die Jugendgruppen 

erfahrungsgemäß ihre Teilnahmemöglichkeit recht unterschiedlich wahrnehmen. 

Bitte meldet eure Delegierten über den beigefügten Link bis zum: 

10. Januar 2024 

Eine persönliche Einladung mit weiteren Einzelheiten erhalten alle gemeldeten Delegierten spätestens vier 

Wochen vor der Veranstaltung. 

Link zur Delegiertenmeldung:  

https://tms.aloom.de/delegiertenmeldung-landesjugendgewerkschaftstag-2024/  

 

https://tms.aloom.de/delegiertenmeldung-landesjugendgewerkschaftstag-2024/
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2. Anträge 

Nach § 4 Abs. 4 der Satzung können von den Jugendgruppen und der Landesjugendleitung Anträge an den 

Landesjugendgewerkschaftstag gestellt werden. 

Anträge sind sog. Arbeitsaufträge. Sie können sowohl Änderungen bezogen auf bestimmte Sachthemen als auch 

Wünsche und Anregungen bezüglich der Organisationsstrukturen, Inhalte der Arbeit oder Aktivitäten der komba 

jugend nrw umfassen. 

Bis spätestens 8 Wochen vor dem Landesjugendgewerkschaftstag, also bis zum  

15. Januar 2024 

sind Anträge schriftlich mit Begründung bei der Landesgeschäftsstelle der komba gewerkschaft nrw 

einzureichen. Über die Zulassung von Anträgen, die nach dem angegebenen Termin bei der 

Landesgeschäftsstelle eingehen, entscheidet der Landesjugendgewerkschaftstag. 

 

3. Reisekostenregelung 

Für die stimmberechtigten Delegierten werden die Kosten für die Verpflegung sowie die Reisekosten auf der 

Grundlage der Deutschen Bahn, 2. Klasse, Rückfahrkarte, übernommen. 

Alternativ werden pro gefahrenem Kilometer mit dem PKW 0,35€ erstattet. Die Erstattung erhöht sich für jede*n 

stimmberechtigte*n Delegierte*n, der im selben PKW mitgenommen wird, um 0,05€/km. 

Gastdelegierte erhalten keine Erstattung der Fahrtkosten. 

 

4. Teilnahmebeitrag für Gastdelegierte und Einzelzimmerzuschlag 

Die Kosten für die Gastdelegierten müssen von den entsendenden Jugendgruppen bzw. von den Orts- und 

Kreisverbänden übernommen werden. Für die Verpflegung sind für jede*n Gastdelegierte*n 35,-€ zu entrichten. 

Darüber hinaus wird ein Einzelzimmerzuschlag von 30€ sowohl für stimmberechtigte Delegierte als auch für 

Gastdelegierte erhoben. 

Bitte überweist den Betrag vorab auf eines der Konten der komba gewerkschaft nrw mit den Hinweis „Orts-/Kreis-

/Fachjugendgruppe, Name des/der Person, LJGT 03/2024“. 

Die Bankverbindungen lauten: 

BBBank eG, IBAN DE47660908000009000119, BIC GENODE61BBB oder 

Stadtsparkasse Köln, IBAN DE16370501980015502958, BIC COLSDE33XXX. 
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Wir freuen uns schon jetzt auf einen spannenden und inhaltsstarken Landesjugendgewerkschaftstag!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Florian Klink 

Vorsitzender der komba jugend nrw 

 


